
Beschluss: 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt,  
 

1. alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um an den kommunalen Schulen der Stadt 
Halle (Saale) die Bereitstellung und Nutzung von Freitischen gemäß § 72a SchulG LSA 
spätestens zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres des Schuljahres 2024/25 zu 
ermöglichen; 

2. eine Leitlinie zur Gewährung von Freitischen zu erarbeiten, die die 
Anspruchsberechtigung, Antragsvoraussetzungen und das Antragsverfahren transparent 
definiert. Die Leitlinie soll sich an der entsprechenden Leitlinie der Landeshauptstadt 
Magdeburg orientieren. Die Stadtverwaltung wird gebeten, der Leitlinie eine 
rechtsunverbindliche Orientierungshilfe für Kriterien für das Vorliegen eines besonderen 
Falles nach § 72a SchulG LSA beizufügen und diese den kommunalen Schulen zur 
Verfügung zu stellen. 

3. sicherzustellen, dass alle potentiell mit der Thematik konfrontierten Akteur*innen (z.B. 
Schüler*innen, Eltern, Sozialarbeiter*innen, Schulleiter*innen) regelmäßig über das 
Angebot, die Voraussetzungen für sowie das Verfahren zu dessen Nutzung informiert 
werden und die in Beschlusspunkt 2 definierten Dokumente niedrigschwellig einsehen 
können. 

4. zu prüfen, ob, wie und unter welchen Voraussetzungen eine analoge Regelung in 
Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden kann. 

5. dem Stadtrat die Leitlinie schnellstmöglich vorzulegen und den Stadtrat zum Stand der 
Erarbeitung sowie zur Umsetzung der Beschlusspunkte 3 und 4 spätestens bis 
September 2024 zu informieren. 

 
 


